
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Ordnung/Bürgerdienste 
Az.: 32 

Aurich, den 17.03..2025         

 

Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

25/062 

 

Status: öffentlich 

Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Aurich, hier: 
Überplanmäßige Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 

 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Verwaltungsausschuss  Empfehlung nicht öffentlich  

      

 2 . Rat der Stadt Aurich   Beschluss öffentlich  

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Stadt Aurich stimmt der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für die 
Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Aurich (siehe 
Vorlage 25/061) von bislang 550.000,00 Euro auf 730.000,00 Euro überplanmäßig zu.  
 
Sachverhalt: 

 
Die Stadt Aurich hat für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges im Finanzplan 2026 
insgesamt 550.000,00 Euro veranschlagt. Bei der Ausschreibung hat sich ein Auftragsvolumen 
von ca. 729.000,00 Euro ergeben. Gegenüber der eigenen Kostenschätzung ergeben sich 
Mehrkosten in Höhe von ca. 179.000 Euro. Die Anschaffungskosten für Feuerwehrfahrzeuge 
sind seit geraumer Zeit drastisch angestiegen, diese Entwicklung war in dem Ausmaß leider 
nicht vorhersehbar. Recherchen zur Marktsituation haben ergeben, dass die Inflation, 
gestiegene Materialkosten, Lieferkettenprobleme und Engpässe, erhöhte Energiekosten, neue 
gesetzliche Vorgaben und technische Standards in Verbindung mit einer hohen Nachfrage und 
geringen Produktionskapazitäten für eine derartige Kostensteigerung verantwortlich sind. 
Umfragen bei anderen Städten haben diese enorme Preisentwicklung bei der Anschaffung von 
Feuerwehrfahrzeugen bestätigt. Bevor eine Auftragsvergabe gemäß Vorlage 25/061 erfolgen 
kann, sind die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel bereitzustellen. 
 
Gem. § 119 Abs. 5 NkomVG können Verpflichtungen überplanmäßig eingegangen werden, 
wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 HH-Satzung) nicht überschritten wird. Als Deckung werden 
nicht benötigte Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan herangezogen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Sachverhalt.  
 
Qualitätsmerkmal Familiengerechte Kommune: 
 
Keine.  
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Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 
Keine. 
 
 
 
gez. Feddermann 
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